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Aus dem EuGH:

Die Klage, die eine Person, die die syrische Staatsangehörigkeit besitzt, mit der
Behauptung, dass sie in Griechenland in Richtung Türkei aufs offene Meer
zurückgebracht worden sei, gegen Frontex erhoben hat, wird abgewiesen
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Eine Person, die die syrische Staatsangehörigkeit besitzt,macht geltend, dass sie sich von
der Türkei nach Griechenland begeben habe, um dort Asyl zu beantragen, aber noch
am selben Tag aufs offene Meer zurückgebracht worden sei. Am Tag darauf habe sie
dann ein Schiff der türkischen Küstenwache an Bord genommen und in die Türkei
gebracht. Während ihrer Zeit auf offener See sei die Stelle, an der sie sich befunden
habe, mehrmals von einem privaten Überwachungsflugzeug überflogen worden, das für
die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) tätig gewesen sei.
Da sie in der Türkei kein Recht auf Asyl habe, habe sie sich heimlich dort aufgehalten.
Es habe für sie dabei ständig die Gefahr einer Abschiebung nach Syrien bestanden. Mit
ihrer beimGericht der Europäischen Union erhobenen Klage beantragt die betreffende
Person, Frontex zu verurteilen, an sie als Ersatz des immateriellen Schadens, der ihr
durch die rechtswidrigen Maßnahmen entstanden sei, die die griechischen Behörden
ihr gegenüber getroffen hätten, insgesamt 500000 Euro zu zahlen.

Mit seinem Beschluss weist das Gericht die Klage als offensichtlich unbegründet ab.
Nach Ansicht des Gerichts hat die Klägerin nicht belegen können, dass der Schaden,
den sie geltend macht, tatsächlich entstanden ist. Das Gericht gelangt insbesondere zu
dem Schluss, dass die vorgelegten Beweisangebote ganz offensichtlich nicht für den
Beweis genügen, dass die betreffende Person bei dem behaupteten Vorfall zugegen und
daran beteiligt gewesen wäre. Die für eine außervertragliche Haftung von Frontex
geltende Voraussetzung, dass der geltend gemachte Schaden tatsächlich entstanden sein
muss, ist mithin offensichtlich nicht erfüllt.
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